	 
	 
 
 
 
 
 
	 

	 
	 [image: ]
	Betriebsanweisung
gem. § 12 BetrSichV
	Datum:
	Verantwortliche*r:
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
	Kurzbezeichnung:
	Unterschrift:
	 

	 
	
	Aktenvernichter

	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT
	 

	 
	Arbeiten mit Aktenvernichtern
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
	 

	 
	[image: Datei:W30 - Warnung vor Einzugsgefahr.svg]
	· Gefahr des Einzugs in das Gerät bei langen Haaren, Schmuck (langen Halsketten), Krawatten, langen Tüchern oder sonstigen losen Kleidungsstücken
· Schnitt- und Quetschverletzungen durch rotierende Werkzeuge
· Quetschungen beim Wechseln des Sammelgefäßes
	 

	 
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
	 

	 
	[image: C:\Users\seeba\Documents\Fotos\4576_0_Verbotszeichen_P39.jpg][image: C:\Users\seeba\Documents\Fotos\index.png][image: C:\Users\seeba\Documents\Fotos\schlips 3.jpg]
	· Der Aktenvernichter darf nur von unterwiesenen Personen bedient werden und ist gegen unbefugtes Benutzen zu sichern (z. B. durch Schlüsselschalter oder Aufstellung in einem zutrittsbeschränken Raum).
· Bedienungsanleitung des Herstellers unbedingt beachten.
· Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen oder funktionsuntüchtig gemacht werden (u.a. Kontakt der Tür vor dem Sammelbehälter).
· Nicht mit den Fingern in die Einlassöffnung greifen.
· Der Aktenvernichter darf nur zur Zerkleinerung von Papier verwendet werden. Eine Zerkleinerung anderer Datenträger können zu Verletzungen (durch Splitterung) führen.
· Maximal einlegbare Blattzahl gem. Bedienungsanleitung nicht überschreiten.
· Lose Teile von Bekleidung, Schmuck, langes Haar oder andere lose Gegenstände von der Einlassöffnung fernhalten. Verletzungsgefahr!
· Gerät nach Benutzung ausschalten.
	 

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
	· Störungsbeseitigung nur durch sachkundige Personen
· Vor Störungsbeseitigung Netzstecker ziehen.
· Bei Störungen Aktenvernichter der weiteren Nutzung entziehen. 
· Niemals mit Gegenständen wie Messer oder Schere versuchen, die Störung zu beseitigen.
· Dem Fachvorgesetzten sicherheitsrelevante Mängel melden.
	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE
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	· Maschine abschalten und Unfallstelle sichern
· Verletzen bergen und betreuen, Erste Hilfe leisten
· Rettungswagen (Tel.: 112) und Ersthelfer alarmieren
· Fachvorgesetzten informieren, Eintrag in das Verbandbuch

	 

	 
	INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ
	 

	 
	
	· Regelmäßige Prüfung auf elektrische Sicherheit
· Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch sachkundige Personen gem. Bedienungsanleitung.
· Häckselgut nicht in Fluchtwegen lagern und staubarm entsorgen.
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